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M a n d a t s b e d i n g u n g e n 
 

 
zwischen Frau Rechtsanwältin Stefanie Bolgehn, Friedrichstraße 294, 42551 Velbert 

(nachfolgend: „Rechtsanwältin“) 
 
und Herrn/Frau _________________________________________________________ 
 

(nachfolgend: „Mandant“) 
 
In Verbindung mit der erteilten Vollmacht werden folgende Mandatsbedingungen vereinbart: 
 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 

(1) Diese Mandatsbedingungen haben für alle Leistungen der Rechtsanwältin Gültigkeit, insbeson-
dere für die Geschäftsbesorgung, die Prozessführung sowie die Erteilung von Rat oder Aus-
künften. Die vorstehenden Mandatsbedingungen gelten auch für künftige Mandate, soweit 
nichts Entgegenstehendes schriftlich vereinbart wird. 

 
(2) Abweichungen von den Mandatsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen 

Bestätigung. Das gilt auch für einen Verzicht auf die Schriftform. Mündliche Nebenabreden be-
stehen nicht. 

 
(3) Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Nutzungsbedingungen werden selbst bei 

Kenntnis nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung stimmen die Beteiligten ausdrück-
lich schriftlich zu. 

 
§ 2 Vertragsgegenstand 
 

(1) Der Umfang des Mandatsverhältnisses wird durch den konkreten Auftrag des Mandanten be-
grenzt. Die vereinbarte Tätigkeit ist nicht darauf gerichtet, einen bestimmten rechtlichen oder 
wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen. 
 

(2) Die Rechtsanwältin führt alle Aufträge unter Beachtung der Bundesrechtsanwaltsordnung und 
der Berufsordnung der Rechtsanwälte sowie der sonstigen gesetzlichen Regelungen durch. 

 
(3) Mündliche Auskünfte im Rahmen einer Erstberatung und telefonische Auskünfte sind ohne 

schriftliche Bestätigung unverbindlich. 
 

(4) Die Rechtsberatung und -vertretung der Rechtsanwältin bezieht sich ausschließlich auf das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Eine steuerliche Beratung und/oder Vertretung ist nicht 
geschuldet. Sofern die Rechtsangelegenheit ausländisches Recht berührt, weist die Rechtsan-
wältin hierauf rechtzeitig hin. Steuerliche Auswirkung zivilrechtlicher Gestaltungen hat der Man-
dant durch fachkundige Dritte wie eines Fachanwaltes für Steuerrecht oder Steuerberaters zu 
prüfen. 

 
(5) Die Rechtsanwältin ist berechtigt, zur Bearbeitung des Mandats fachkundige Dritte heranzuzie-

hen. Hierdurch entstehende Zusatzkosten sind rechtzeitig mit dem Mandanten abzustimmen. 
 

(6) Die Rechtsanwältin ist zur Einlegung von Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen nur dann verpflich-
tet, wenn sie einen darauf gerichteten Auftrag vom Mandanten erhalten und jenen auch ange-
nommen hat. 

 

Aktenzeichen: 
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(7) Die Korrespondenz mit einem Rechtsschutzversicherer stellt einen gesonderten Auftrag dar. 
Die Deckungsanfrage ist daher grundsätzlich nicht mit der Vergütung in der Sache selbst abge-
golten. Die Rechtsanwältin wird jedoch eine einfache außergerichtliche Deckungsanfrage mit 
dem Rechtsschutzversicherer als Serviceleistung im Rahmen der Bearbeitung des Mandats 
ohne Berechnung übernehmen. Geht die Tätigkeit der Rechtsanwältin über eine einfache De-
ckungsanfrage hinaus, erfolgt eine weitergehende Tätigkeit nur aufgrund eines besonderen, zu 
vergütenden Auftrages seitens des Mandanten.  

 
§ 3 Obliegenheiten des Mandanten 

 
Zwecks Gewährleistung einer sachgerechten und erfolgreichen Mandatsbearbeitung treffen 
den Mandanten folgende Obliegenheiten: 

 
(1) Der Mandant wird der Rechtsanwältin über alle, mit dem Mandatsauftrag zusammenhängenden 

Tatsachen umfassend und wahrheitsgemäß informieren und ihr sämtliche mit dem Mandat zu-
sammenhängenden Unterlagen und Daten in geordneter Form übermitteln. Der Mandant wird 
während der Dauer des Mandats nur in Abstimmung mit der Rechtsanwältin mit Gerichten, Be-
hörden, der Gegenseite oder sonstigen Beteiligten Kontakt aufnehmen. 
 

(2) Der Mandant informiert die Rechtsanwältin umgehend über Änderungen seiner Anschrift, der 
Telefon- und Faxnummer, der E-Mail-Adresse und ähnliches, gleichfalls über eine längerfristige 
Ortsabwesenheit oder sonstiges, welches die vorübergehende Unerreichbarkeit begründen. 

 
(3) Der Mandant wird die ihm von der Kanzlei übermittelten Schreiben und Schriftsätze der Rechts-

anwältin, die ihm vorab als Entwurf übersandt worden sind, umgehend sorgfältig daraufhin über-
prüfen, ob die darin enthaltenen Angaben zum Sachverhalt wahrheitsgemäß und vollständig 
sind. Er wird der Rechtsanwältin sodann umgehend darüber informieren, ob die Schreiben und 
Schriftsätze in der ihm vorgelegten Fassung an Dritte übersandt werden können. 

 
(4) Soweit die Rechtsanwältin auch beauftragt ist, den Schriftwechsel mit der Rechtsschutzversi-

cherung zu führen, wird diese von der Verschwiegenheitsverpflichtung im Verhältnis zur Rechts-
schutzversicherung ausdrücklich befreit. In diesem Fall versichert der Mandant, dass der Versi-
cherungsvertrag mit der Rechtsschutzversicherung weiterhin besteht, keine Beitragsrückstände 
vorliegen und in gleicher Angelegenheit keine anderen Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälte 
beauftragt sind. 

 
(5) Ist der Mandant wegen seines geringen Einkommens und Vermögens nicht in der Lage, die 

entstehende Rechtsanwaltsvergütung selbst zu tragen, ist er verpflichtet, dies bereits bei Be-
auftragung zu offenbaren. In diesem Fall wird der Mandant dann auf die Möglichkeit der Bera-
tungshilfe oder Prozess-/Verfahrenskostenhilfe hingewiesen. Erhält der Mandant Prozess-/Ver-
fahrenskostenhilfe, muss er im Fall des Unterliegens die Anwaltskosten der Gegenseite auf je-
den Fall selbst übernehmen. Sofern die Gewährung der Beratungshilfe und/oder Prozess-/Ver-
fahrenskostenhilfe vom Gericht versagt wird, ist der Mandant ebenfalls zur Zahlung der Rechts-
anwaltsvergütung verpflichtet. 

 
(6) Soweit der Mandant der Rechtsanwältin einen Faxanschluss mitteilt, erklärt er sich damit bis 

auf Widerruf oder ausdrückliche anderweitige Weisung einverstanden, dass die Rechtsanwältin 
ihr ohne Einschränkungen über diesen Faxanschluss mandatsbezogene Informationen zusen-
det. Der Mandant sichert zu, dass nur er oder von ihm beauftragte Personen Zugriff auf das 
Faxgerät haben und dass er Faxeingänge regelmäßig überprüft. Der Mandant ist verpflichtet, 
die Rechtsanwältin darauf hinzuweisen, wenn Einschränkungen bestehen, etwa das Faxgerät 
nur unregelmäßig auf Faxeingänge überprüft wird oder Faxeinsendungen nur nach vorheriger 
Ankündigung gewünscht werden. 

 
(7) Soweit der Mandant der Rechtsanwältin eine E-Mail-Adresse mitteilt, willigt er jederzeit wider-

ruflich ein, dass die Rechtsanwältin ihm ohne Einschränkungen per E-Mail mandatsbezogene 
Informationen zusendet. Im Übrigen gilt die vorherige Ziffer dieser Bedingungen entsprechend. 
Dem Mandanten ist bekannt, dass bei unverschlüsselten E-Mails nur eingeschränkte 
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Vertraulichkeit gewährleistet ist. Soweit der Mandant zum Einsatz von Signaturverfahren und 
Verschlüsselungsverfahren die technischen Voraussetzungen besitzt und deren Einsatz 
wünscht, teilt er dies der Rechtsanwältin mit. 

 
(8) Der Mandant ist verpflichtet, auf Anforderung der Rechtsanwältin angemessene Vorschüsse 

und spätestens nach Beendigung des Mandats die vollständige Vergütung der Rechtsanwältin 
zu bezahlen. Dies gilt auch, wenn Kostenerstattungsansprüche gegen Rechtsschutzversiche-
rung, Gegenseite oder Dritte bestehen. Der Mandant tritt sämtliche Ansprüche auf Kostener-
stattung durch die Gegenseite, Rechtsschutzversicherung oder sonstige Dritte in Höhe der Ho-
norarforderung der Rechtsanwältin an diese ab. Diese nimmt die Abtretung an. Die Rechtsan-
wältin ist berechtigt, eingehende Zahlungen auf offene Honorarforderungen, auch aus anderen 
Angelegenheiten, zu verrechnen. 

 
(9) Der Mandant wird darauf hingewiesen, dass Handakten der Rechtsanwältin bis auf die Kosten-

akte und etwaige Titel gem. § 50 Abs. 1 Satz 2 BRAO (Bundesrechtsanwaltsordnung) nach 
Ablauf von sechs Jahren nach Beendigung des Mandats – beginnend mit Ablauf des Kalender-
jahres, in welchem der Auftrag erteilt wurde – vernichtet werden, sofern der Mandant diese 
Akten nicht in der Kanzlei der Rechtsanwältin vorher abholt. Im Übrigen gilt § 50 Abs. 2 Satz 2 
BRAO.  

 
§ 4 Gebühren 

 
(1) Die Vergütung der Rechtsanwältin richtet sich nach den jeweils geltenden, gesetzlichen Vergü-

tungsbestimmungen, sofern nicht im Einzelfall eine abweichende Vereinbarung bzw. Honorar-
vereinbarung getroffen wurde. 
 

(2) Erfolgt eine Abrechnung nach dem RVG (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz), richtet sich diese 
nach dem Gegenstandswert des Mandats. Auch die Beratung ist kostenpflichtig. 
 

(3) Die Rechtsanwältin ist berechtigt, für die entstandene und voraussichtlich noch entstehende 
Vergütung einen angemessenen Vorschuss gemäß § 9 RVG zu fordern. 
 

(4) Sofern der Auftraggeber Verbraucher ist und keine Vergütungsvereinbarung getroffen wurde, 
beträgt die Gebühr für die Beratung oder für die Ausarbeitung eines schriftlichen Gutachtens 
jeweils höchstens 250,00 Euro netto zzgl. Umsatzsteuer. Für ein erstes Beratungsgespräch be-
trägt die Gebühr jedoch höchstens 190,00 Euro netto zzgl. Umsatzsteuer. Gemäß § 34 Abs. 2 
RVG wird vereinbart, dass die Beratungsgebühr auf eine Gebühr für eine sonstige Tätigkeit, die 
mit der Beratung zusammenhängt, nicht anzurechnen ist. 
 

(5) Die Notwendigkeit der Anfertigung von Fotokopien und Abschriften liegt im Ermessen der 
Rechtsanwältin. Für schwarz-weiß Fotokopien können die ersten 50 Seiten mit 0,50 Euro und 
jede weitere Seite mit 0,15 Euro abgerechnet werden. Die Rechtsanwältin kann auch zu Be-
weiszwecken Fotos, Videos und anderes Bildmaterial anfertigen. Sie kann in diesem Fall die 
Selbstkosten zuzüglich 5,00 Euro Vorhaltekosten je Vorgang dem Mandanten in Rechnung stel-
len, ohne Rücksicht darauf, ob diese bei einem Gericht als erstattungsfähig anerkannt werden 
oder nicht. Farbkopien werden mit 1,50 Euro zzgl. Umsatzsteuer berechnet.  
 

(6) Je nach Versicherungsvertrag sind die Rechtsschutzversicherer nicht verpflichtet, die gesamte 
Vergütung der Rechtsanwältin zu erstatten. So werden grundsätzlich die Fahrtkosten und Ab-
wesenheitsgelder für Dienstreisen nicht übernommen. Diese Kosten sind dann von dem Man-
danten selbst zu tragen. Fahrkosten für Fahrten mit dem Pkw werden in Höhe von 0,70 Euro 
zzgl. Umsatzsteuer vereinbart. 

 
(7) Der Mandant wird darauf hingewiesen, dass es im außergerichtlichen als auch arbeitsgerichtli-

chen Verfahren der I. Instanz keine Kostenerstattung durch den Gegner gibt. Er hat seine eige-
nen Anwaltskosten zu tragen, auch wenn er obsiegt, vgl. § 12a ArbGG (Arbeitsgerichtsgesetz). 
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(8) Alle Honorarforderungen werden mit Rechnungsstellung fällig und sind sofort ohne Abzüge 
zahlbar. 

 
§ 5 Abtretung und Verrechnung 

 
(1) Sämtliche erwachsenden Kostenerstattungsansprüche und andere Ansprüche des Mandanten 

gegen den Gegner, der Justizkasse oder sonstigen erstattungspflichtigen Dritte werden an die 
Rechtsanwältin in Höhe der Honorarforderung und Auslagen sicherungshalber abgetreten mit 
der Ermächtigung, die Abtretung im Namen des Mandanten dem Zahlungspflichtigen mitzutei-
len.  
 

(2) Die Rechtsanwältin ist befugt, eingehende Erstattungsbeträge und sonstige dem Mandanten 
zustehende Zahlbeträge, die bei ihr eingehen, mit offenen Honorarbeträgen oder noch abzu-
rechnenden Leistungen zu verrechnen, soweit dies gesetzlich zulässig ist. 
 

§ 6 Schlussbestimmungen 
 

(1) Die Rechtsanwältin erbringt ihre anwaltliche Leistung am Sitz der Kanzlei. Der Mandant hat die 
Vergütung ebenfalls am Sitz der Kanzlei, dem Erfüllungsort nach § 362 Abs. 1 BGB (Bürgerli-
ches Gesetzbuch), zu begleichen. 
 

(2) Ist der Mandant Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtli-
ches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Ver-
trag der Kanzleisitz der Rechtsanwältin. Dasselbe gilt, wenn der Mandant keinen allgemeinen 
Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klagerhebung nicht bekannt sind. 

 
(3) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags mit dem Mandanten einschließlich dieser Man-

datsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gül-
tigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

 
 
Mit den vorstehenden Mandatsbedingungen bin ich einverstanden.  
 
 
 
________________________, ________________ ___________________________________ 

        Ort            Datum    Unterschrift 
 

 
Der Erfassung, Speicherung und Verarbeitung der Daten des Mandanten im Rahmen der Man-
datsbearbeitung stimmt er gem. § 4a BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) zu. Gemäß § 33 BDSG 
und § 3 TDDSG (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz) weist die Rechtsanwältin 
darauf hin, dass seine personenbezogenen Daten in maschinenlesbarer Form gespeichert und 
ausschließlich im Rahmen der Mandatsbearbeitung kanzleiintern genutzt werden. Eine Zugäng-
lichmachung erfolgt ggf. lediglich an Verfahrensbeteiligte wie Gegenseite, Gerichte und ähnliche. 
Eine Weitergabe an unbeteiligte Dritte erfolgt nicht.  
 
 
Mit den vorstehenden Bedingungen gem. BDSG und TDDSG bin ich einverstanden.  
 
 
 
________________________, ________________ ___________________________________ 

        Ort            Datum    Unterschrift 


